
Allgemeine Informationen 
über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen 

und Anlagetätigkeiten durch 
die Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG

›› VORBEMERKUNG
Mit Datum vom 21. April 2004 hat die Europäische Union
(EU) die Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (Mar -
kets in Financial Instruments Directive, kurz MiFID) als Euro -
päische Rah menrichtlinie verabschiedet. Sie ist Bestand teil
eines Mass nahmenpakets der EU zur Stärkung des euro pä -
ischen Finanz markts. 

Ziel der MiFID ist es, einen einheitlichen Rechtsrahmen für
die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und Anlage -
tätigkeiten durch Finanzdienstleister zu gewährleisten und
dadurch den Wettbewerb der Anbieter untereinander zu ver-
stärken sowie den Anlegerschutz zu verbessern.

Liechtenstein ist als Mitgliedsland des Europäischen Wirt -
schaftsraums (EWR) verpflichtet, diese Vorgabe der EU in na -
tio nales Recht zu übernehmen. Die Übernahme erfolgt v.a.
durch Anpassung des liechtensteinischen Banken gesetzes
und der dazugehörigen Bankenverordnung.

›› ZWECK UND INHALT DIESER INFORMATION
Das Bankengesetz und die dazugehörige Bankenverordnung
des Fürstentums Liechtenstein verlangen von Banken, die
Wert   papierdienstleistungen und/oder Wert papier neben -
dienst  leistungen erbringen, ab 1. November 2007, dass sie
ihren Kunden detaillierte Informationen über die von ihn en
angebotenen Dienstleistungen und Produkte zur Ver fü gung
stellen. Das vorliegende Faltblatt soll Ihnen einen Über   blick
über die Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG und ihre Dienst -
leis tungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Wert -
papier dienstleistungen verschaffen. Kern dieser Information
bildet der dritte Teil betreffend die „Kunden ein stu fung/-klas-
sierung“ sowie der vierte betreffend „die von der Raiffeisen
Bank (Liechtenstein) AG angebotenen Wert pa pier   dienst leis -
tungen und Finanz ins trumente“.

Diese Ausführungen haben nicht den Anspruch, alle Aspekte
des Wert  papiergeschäfts umfassend abzudecken. Wo nötig
verweist das vorliegende Faltblatt auf weitere Unterlagen,
welche Ihnen die Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG bereits
abgegeben hat oder die bei der Raiffeisen Bank (Liech ten -
stein) AG unentgeltlich bezogen werden können. 

Dieses Informationsblatt verwendet zahlreiche Begriffe und
Fachaus drücke. Sie stützt sich dabei auf die vom Gesetz -
geber bereits verwendeten Begrifflichkeiten. Studieren Sie
diese Information aufmerksam und erkundigen Sie sich bei
uns, wenn Sie Fra gen dazu haben. Wir behalten uns vor, Sie
ledig lich über wesent liche Änder un gen des Inhalts dieses
Faltblatts zu informieren.
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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
1.1 Informationen über die Raiffeisen Bank 

(Liech ten stein) AG
Die Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG hat ihren Sitz in der
Austrasse 51, 9490 Vaduz, Fürs ten tum Liechtenstein. Sie ist
eine in der Rechtsform der Ak tien gesellschaft im Öf fent  lich -
keitsregister des Fürsten tums Liechtenstein eingetragene
Bank. Für ihre Tätigkeit als Bank hat sie eine Be willi gung der
liechtensteinischen Finanz markt aufsicht (FMA), Heiligkreuz
8, Postfach 684, 9490 Vaduz, Fürstentum Liech tenstein, und
untersteht deren Auf sicht. 

Die Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG ist Mitglied des Liech -
ten steinischen Ban ken verbandes und ist zum Schutz der
Kun  den gelder der „Einlagensicherungs- und Anleger schutz  -
stif tung des Liech ten steinischen Bankenverbandes“ an ge -
schlos sen. Der Umfang der durch die Einlagen siche rungs-
und Anleger schutz stiftung geschützten Verbind lich keiten ist
in einem Merkblatt des Liechtensteinischen Banken ver ban des
be schrie ben, welches bei der Raiffeisen Bank (Liech ten stein)
AG oder direkt beim Liechten stei nischen Banken ver band
bezogen werden kann. 

Weitere In for mationen über die Organisation und die Struk -
tur der Raiffeisen Bank (Liechten stein) AG entnehmen Sie
bit te dem Geschäftsbericht, den wir Ihnen auf Anfrage gerne
zur Verfügung stellen.

1.2 Kommunikationssprache und -mittel
Massgebliche Sprache für die Vertragsbeziehung zwischen
der Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG und unseren Kunden
ist Deutsch. Sie können mit uns jedoch auch in Englisch oder
– sofern mit Ihnen vereinbart – in einer anderen Sprache
kommunizieren. Vertragsunterlagen und Dokumente werden
grundsätzlich in deutscher Sprache erstellt, es sei denn, dass
auch hier etwas anderes zwischen der Raiffeisen Bank (Liech-
tenstein) AG und dem Kunden vereinbart wird. 

Wir werden mit Ihnen in der Regel per Brief kommunizieren.
Aufträge und Mitteilungen per Telefon, Telefax, e-Banking
oder E-Mail werden nur auf der Grundlage einer separaten
schriftlichen Vereinbarung entgegengenommen. Liegt eine
solche vor und wenden Sie sich auf einem dieser Kom mu -
nikationskanäle an uns, so behalten wir uns ebenfalls vor, in
gleicher Art und Weise mit Ihnen Verbindung aufzunehmen.

2. VERTRAGS- UND GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Die zwischen der Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG und
Ihnen geltenden Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit
der Ausführung von Wertpapierdienstleistungen und/oder
Wert papiernebendienstleistungen werden in den Vertrags-
und Geschäftsbedingungen geregelt. Massgebend sind da bei
insbesondere die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
und das Depotreglement der Raiffeisen Bank (Liechtenstein)
AG. Die vorliegende Broschüre dient als er gänzende Infor -
ma tion.

3. KUNDENKLASSIERUNG
3.1 Einstufung durch die Raiffeisen Bank 

(Liechten stein) AG

Mit Wirkung ab 1. November 2007 sieht das für die Er brin -
gung von Wertpapierdienstleistungen und Wertpapier ne ben  -
dienstleistungen geltende liechtensteinische Banken ge setz die
Kundenkategorien «nichtprofessioneller Kunde», «pro fes sio -
neller Kunde» und «geeignete Gegenpartei» vor. Die Banken
sind verpflichtet, ihre Kunden nach gesetzlich genau vorge-
gebenen Kriterien in eine der genannten Kun den  kate gorien
einzustufen. Wir werden Sie – sofern dies noch nicht erfolgt
ist – über Ihre Kundenklassierung in for mieren. Die Klas sie rung
dient der Sicherstellung einer nach Kenntnis und Erfahrung
mit Geschäften mit Finanz instrumenten sowie Art, Häufig -
keit und Umfang solcher Geschäfte abgestuften Be han dlung
unserer Kunden.

3.1.1 nichtprofessioneller Kunde
Als «nichtprofessionellen Kunden» betrachten wir Sie dann,
wenn Sie weder als «professioneller Kunde» noch als «geeig-
nete Gegenpartei» eingeordnet werden können. Mit dieser
Einstufung kommt Ihnen das höchste gesetzlich vorgesehene
Schutzniveau zugute. 

3.1.2 professioneller Kunde
Damit wir Sie bzw. Ihr Unternehmen als «professionellen
Kun den» ansehen dürfen, müssen die Kriterien gemäss An -
hang 1 Ziff. 2 zum Bankengesetz erfüllt sein. Für einen «pro -
fes  sionellen Kunden» gilt ein geringeres Schutzniveau als für
einen «nichtprofessionellen Kunden». Im Gegensatz zum
«nicht  professionellen Kunden» gehen wir bei einem «pro fes -
sio  nellen Kunden» davon aus, dass die handelnden Per sonen
über ausreichende Erfahrungen, Kenntnisse und Sach ver  -
stand verfügen, um Anlageentscheidungen treffen und die da -
mit verbundenen Risiken angemessen beurteilen zu können. 

3.1.3 geeignete Gegenpartei
Als «geeignete Gegenparteien» kommen gemäss liechten-
steinischem Bankengesetz lediglich beaufsichtigte Rechts per-
sonen, grössere Unternehmen sowie Regierungen, Zentral ban-
ken und internationale bzw. supranationale Organisa tio nen in
Frage. Ihnen kommt das geringste Schutzniveau zugute.
Auch bei dieser Kundenkategorie gehen wir davon aus, dass
die handelnden Personen über ausreichende Erfah run gen,
Kenntnisse und Sachverstand verfügen, um An lage ent schei -
dungen treffen und die damit verbundenen Risiken an ge -
messen beurteilen zu können. Zu sätz lich erbringen wir ge -
gen über solchen Kunden jedoch keine Anlageberatungs- und
Vermögens ver wal tungs dienst leistungen. Will ein Kunde, der
als «geeignete Gegenpartei» eingestuft ist, dennoch solche
Dienstleistungen in Anspruch nehmen, so behandeln wir die-
sen wie einen «professionellen Kunden».

3.2 Umklassierung
Sie haben jederzeit die Möglichkeit, mit uns schriftlich eine
andere Einstufung zu vereinbaren. Bitte beachten Sie, dass
mit der Änderung der Einstufung auch eine Änderung des



gesetzlich vorgesehenen und auf Sie anwendbaren Schutz -
niveaus verbunden ist. Sodann möchten wir Sie darauf auf-
merksam machen, dass wir einer solchen Umklassierung nur
bei Erfüllung von bestimmten, in der liechtensteinischen Ban -
ken verordnung genau umschriebenen Voraussetzungen zu -
stimmen dürfen. So können sich lediglich solche Kunden vom
Status „nichtprofessionell“ zu «professionellen Kunden» um -
klas  sieren lassen, die mindestens zwei der folgenden Kri te -
rien erfüllen:

›› während der vier vorhergehenden Quartale durch-
schnittlich pro Quartal 10 Geschäfte von erheblichem
Um fang getätigt;

›› liquide Mittel und Finanzinstrumente im Gegenwert
von mehr als 500 000 Euro;

›› mindestens ein Jahr lang in einer beruflichen Position
im Finanzsektor tätig, die Kenntnisse über die geplan-
ten Geschäfte oder Dienstleistungen voraussetzt.

Um eine Umklassierung von einem «nichtprofessionellen
Kunden» zu einem «professionellen Kunden» vornehmen zu
können, müssen Sie der Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG
einen schriftlichen Antrag stellen. Wir sind Ihnen dabei gerne
behilflich. Über die genauen Modalitäten und Auswirkungen
einer Umklassierung klärt Sie Ihr Kundenberater gerne auf.

Bitte beachten Sie, dass wir eine Umklassierung lediglich ge -
ne rell in Bezug auf alle Wertpapierdienstleistungen, Wert pa -
pier  nebendienstleistungen und Finanzinstrumente vornehmen
werden. Sollten wir zur Erkenntnis gelangen, dass Sie die Be -
din  gun gen derjenigen Kundenklasse, in die Sie eingestuft sind,
nicht mehr erfüllen, sind wir verpflichtet, eine An pas s ung von
uns aus vorzunehmen. Wir werden Sie darüber um geh end in -
for  mie  ren. 

4. INFORMATIONEN ÜBER DIE VON UNS ANGE-
BOTENEN WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN
UND FINANZ INS TRU MENTE

4.1 Finanzinstrumente
Der Handel mit Finanzinstrumenten  bringt finanzielle Risiken
mit sich. Je nach Finanzinstrument können diese Risiken sehr
unterschiedlich sein. Grundsätzlich ist zwischen sog. «nicht-
komplexen» und sog. «komplexen» Finanzinstrumenten zu
unterscheiden. Welche Arten von Finanzinstrumenten es gibt
und welche Risiken mit diesen einhergehen, ist in der Bro -
schüre „Risiken im Effektenhandel“ genauer erklärt. 

4.2 Wertpapierdienstleistungen und Wertpapier -
neben dienst leistungen

Wir erbringen für Sie nach Möglichkeit sämtliche Arten von
Wertpapierdienstleistungen und Wertpapier neben dienst leis -
tun  gen, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kauf und
Ver kauf von Finanzinstrumenten sowie deren Verwahrung.
Kauf- und Verkaufsgeschäfte wickelt die Raiffeisen Bank (Liech-
ten stein) AG entweder als sogenannte Execution Only bzw.
bera tungs freies Geschäft oder im Rahmen einer Anlage be -
ratung oder Vermögensverwaltung ab.

4.2.1 Execution Only
Kauf- oder Verkaufsgeschäfte, die auf Ihre Veranlassung hin
erfolgen und «nichtkomplexe» Finanzinstrumente zum Ge -
gen stand haben, führen wir Execution Only, d.h. als reines
Ausführungsgeschäft aus. Dabei prüfen wir – unabhängig
von Ihrer Kundenklassierung – nicht, ob das entsprechende
Finanzinstrument Ihren Erfahrungen und Kenntnissen ange-
messen ist. Kauf bzw. Verkauf des Finanzinstruments erfolgt
in diesem Fall auf Ihr eigenes Risiko.

4.2.2 Anlageberatung und Vermögensverwaltung 
Auf Ihren Wunsch erbringen wir Anlageberatungs- oder
Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Unter Anlage bera -
tung verstehen wir die Abgabe einer persönlichen Em pfeh lung
an den Kunden, die sich auf ein oder mehrere Finanz ins tru -
men te bezieht. Der Kauf- oder Verkaufsentscheid verbleibt
dabei beim Kunden. Unter Vermögensverwaltung verstehen
wir die Verwaltung einzelner oder einer Gesamtheit (Port fo -
lio) von Finanz ins tru men ten des Kunden auf Einzel kun den -
basis und nach Massgabe der zwischen dem Kunden und der
Raiffeisen Bank (Liech ten stein) AG vereinbarten An lage -
strategie. Mit der Ver mö gens verwaltung delegiert der
Kunde den Entscheid über die einzeln zu treffenden Anlagen
an die Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG. Wir nehmen einen
Ver mö gens ver wal tungs auftrag nur auf der Grundlage eines
separaten schriftlichen Vermögens verwaltungsvertrages ent  -
gegen. Sowohl bei der Anlage beratung als auch bei der Ver  -
mö gens ver wal tung müssen wir – sofern noch nicht vor han  -
den – von Ge set zes wegen vorgängig diverse Infor ma tio  n en
einholen. Diese umfassen – soweit relevant – An gaben über:

1. Ihre Kenntnisse und Erfahrungen im Anlagegeschäft,
be inhaltend: Angaben über die Art der Dienst leis tun gen,
Ge schäfte und Finanzinstrumente, mit denen Sie ver traut
sind sowie Art, Umfang und Häufigkeit der von Ihn en
ge tätigten Geschäfte mit Finanz ins tru men ten, Bil dungs -
stand und Beruf oder frühere berufliche Tätig keiten.

2. Ihre Anlageziele, beinhaltend: Angaben über den ge -
plan ten Anlagezweck, den zeitlichen Anlagehorizont,
die Risiko bereitschaft und das Risikoprofil;

3. Ihre finanziellen Verhältnisse, beinhaltend: Angaben
über die Herkunft und Höhe des regelmässigen
Einkommens und regelmässiger Verpflichtungen, das
Gesamtvermögen einschliesslich liquider Vermögens -
werte und Immobilien. 

Die Einholung dieser Informationen ermöglicht es uns erst,
Ihnen die für Sie geeigneten Geschäfte mit Finanz instru men -
ten zu empfehlen oder im Rahmen der Vermögens ver wal -
tung zu tätigen. Als geeignet erachten wir lediglich Dienst -
leis tun gen und Finanzinstrumente: 

›› die Ihren Anlagezielen entsprechen; 
›› deren Anlagerisiken für Sie finanziell tragbar sind;
›› deren Risiken zu verstehen Sie aufgrund Ihrer Kennt nis -

se und Erfahrungen in der Lage sind (Ge eig net heits-
oder „suitability“-Test).



Wurden Sie als «professioneller Kunde» eingestuft, so gehen
wir davon aus, dass Sie über die erforderlichen Kenntnisse
und Erfahrungen verfügen und etwaige mit dem Geschäft
verbundene Risiken für Sie finanziell tragbar sind.

Zur Beurteilung der Erfahrungen und Kenntnisse von juristi-
schen Personen ziehen wir die Erfahrungen und Kenntnisse
der für die juristische Person uns gegenüber handelnden
natürlichen Personen heran. Hierzu legen wir zusammen mit
diesen natürlichen Personen ein einheitliches und für die ge -
samte juristische Person geltendes Profil bezüglich der Er fah -
run gen und Kenntnisse fest.

Bei Vorliegen einer Vertretungsvollmacht stellen wir hinsicht-
lich der Beurteilung der Erfahrungen und Kenntnisse auf die-
jenige Person ab, die jeweils uns gegenüber handelt, im
Zweifelsfall zu Ihrem Schutz auf diejenige Person, die über
weniger Kenntnisse und Erfahrungen in den mit dem jeweili-
gen Geschäft verbundenen Risiken verfügt.

Bei unserer Beurteilung stützen wir uns auf die von Ihnen
erteilten Informationen und gehen von deren Richtigkeit aus.
Sollten Sie uns die von uns verlangten Informationen und
Angaben nicht oder nur unzureichend erteilen, so ist es uns
von Gesetzes wegen untersagt, Ihnen eine Empfehlung
abzugeben. Es liegt deshalb in Ihrem eigenen Interesse, uns
die erforderlichen Informationen zu erteilen. 

4.2.3 beratungsfreies Geschäft
Kauf- oder Verkaufsgeschäfte, die weder im Rahmen einer
An lageberatung oder Vermögensverwaltung noch als Exe cu -
tion Only-Geschäft ausgeführt werden, führen wir als bera-
tungs freies Geschäft aus. Wir haben dabei auch hier von
Gesetzes wegen die obgenannten Angaben zu Ihren
Kenntnissen und Erfahrungen im Anlagebereich einzuholen,
um zu beurteilen, ob Sie aufgrund Ihrer Erfahrungen und
Kenntnisse in der Lage sind, die mit der Dienstleistung bzw.
dem Finanzinstrument verbundenen Risiken zu verstehen
(Angemessenheits- oder „appropriateness“-Test). Eine Prü -
fung der finanziellen Tragbarkeit der mit der entsprechenden
Dienstleistung bzw. dem Finanzinstrument verbundenen
Anlagerisiken erfolgt hingegen nicht. Ebenfalls entfällt die
Festlegung eines Anlageziels. 

Wurden Sie als «professioneller Kunde» oder gar als «geeig-
nete Gegenpartei» eingestuft, so gehen wir davon aus, dass
Sie über die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen ver-
fügen, um die damit verbundenen Risiken zu verstehen. Im
Falle von juristischen Personen oder bei Vorliegen einer
Vertretungsvollmacht gilt das unter Ziff. 4.2.2 Ausgeführte.

Kommen wir bei der Beurteilung der Angemessenheit zum
Schluss, dass die Dienstleistung oder das Finanzinstrument
für Sie nicht angemessen ist oder liegen uns nicht alle für die
Beurteilung der Angemessenheit notwendigen Infor ma tio -

nen vor, so werden Sie von uns entsprechend gewarnt. Kön -
nen wir Sie zwecks einer solchen Warnung nicht erreichen,
sei dies, weil Sie eine Kontaktaufnahme durch uns nicht ge -
wünscht haben, oder sei es mangels kurzfristiger Er reich bar -
keit, so behalten wir uns im Zweifelsfall vor, den Auftrag zu
Ihrem Schutz nicht auszuführen. 

5. GRUNDSÄTZE DER AUFTRAGSAUSFÜHRUNG
Wir erbringen alle Wertpapierdienstleistungen und Wert -
papiernebendienstleistungen ehrlich, redlich und professio-
nell und im besten Interesse unserer Kunden. Wir ergreifen
alle uns nötig erscheinenden Massnahmen, um die nach
unserem Dafürhalten bestmögliche Ausführung (sog. Best
Execution) der Kundenaufträge erreichen zu können. Dabei
tragen wir den unterschiedlichen Kundenarten angemessen
Rechnung. Die Grundsätze, nach denen wir die Aufträge
unserer Kunden ausführen, haben wir in den Informationen
betreffend die Grundsätze für die Ausführung von Aufträgen
in Finanzinstrumenten zusammengefasst.

6. KOSTEN UND NEBENKOSTEN IM ZUSAMMEN -
HANG MIT WERTPAPIERDIENSTLEISTUNGEN
UND WERTPAPIERNEBENDIENSTLEISTUNGEN

Die Kosten und Nebenkosten im Zusammenhang mit den
Wertpapierdienstleistungen und Wertpapier neben dienst leis -
tun gen der Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG richten sich
nach unserem allgemeinen Gebührentarif.

7. GRUNDSÄTZE FÜR DEN UMGANG MIT 
INTER ES SEN  KONFLIKTEN

Um mögliche Konflikte zwischen Ihren Interessen und denje-
nigen der Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG, unserer Mit ar -
beiter oder anderer Kunden von vornherein zu vermeiden,
haben wir eine Reihe von Massnahmen getroffen. Wir haben
diese Massnahmen in den Informationen über den Umgang
mit Interessenkonflikten für Sie zusammengefasst.

8. KUNDENABRECHNUNG / BERICHTERSTATTUNG
Wir stellen Ihnen unverzüglich nach Ausführung eines für Sie
getätigten Wertpapierhandelsgeschäfts eine entsprechende
Abrechnung (Transaktionsabrechnung) zu. Vor Ausführung
des Auftrags informieren wir Sie über den Stand der
Ausführung nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch oder bei
allfälligen Schwierigkeiten bei der Ausführung des entspre-
chenden Auftrags. Wir übermitteln Ihnen periodisch, in der
Regel auf Jahresende, eine Aufstellung der für Sie gehaltenen
Finanzinstrumente (Depotauszug), es sei denn, eine solche
Aufstellung ist bereits in einer anderen periodischen Auf stel -
lung übermittelt worden. Auf besonderen Wunsch erstellen
wir für Sie weitere Verzeichnisse. Vorbehalten bleiben an -
ders lautende spezielle Abmachungen.

Raiffeisen Bank (Liechtenstein) AG
Austrasse 51
9490 Vaduz, Liechtenstein

Telefon + 423 237 07 07
Telefax + 423 237 07 77
E-Mail info@raiffeisen.li
www.raiffeisen.li

Öffentlichkeitsregister FL-0001.548.573-9
Sitz 9490 Vaduz
SWIFT RAIBLI22
BIC 8813


